
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine 

Friedhofsinformationen 
 

Auf dem kirchlichen Friedhof können alle  
Grabstellen schon zu Lebzeiten erworben 
werden. Alle Grabplätze sind beliebig oft 
verlängerbar. In Urnengräbern dürfen nur 
noch  Urnen aus biologisch abbaubarem 
Material bestattet werden. 
 

Auf dem gemeindlichen Teil des Fried-
hofes werden Grabstätten nur bei Eintritt 
eines Sterbefalles vergeben. Eine Reser-
vierung im Voraus ist nicht möglich.  
 

Ab Sommer 2021 bietet das mobile Café 
Kränzchen jeden 1. Samstag im Monat 
(außer von November bis April) vor der 
Aussegnungshalle kostenlos Kaffee und 
Kuchen an. 

 

Kontakt und Auskunft 
 

In dieser Broschüre haben wir für Sie alle 
Möglichkeiten dargestellt, um Ihnen für 
den Abschluss eines Vorsorgevertrages 
oder im Trauerfall die Entscheidung der 
für Sie passenden Bestattungsart zu 
erleichtern. 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
kirchlichen oder gemeindlichen Friedhofs-
verwaltung helfen Ihnen zusätzlich gerne 
weiter. 
 
 

Friedhofsverwaltung Matthäuskirche 

Adresse: Esperstr. 25, 91080 Uttenreuth 

Tel.: 09134/906278 

E-Mail: friedhof.uttenreuth@elkb.de 

Homepage: www.uttenreuth-evangelisch.de 

 

Friedhofsverwaltung Gemeinde Uttenreuth 

Adresse: Erlanger Str. 40, 91080 Uttenreuth 

Tel.: 09131/5069-121, 5069-122 

Fax: 09131/5069-129 

 

 

 

 

 

 

 

Uttenreuther 
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und ihre  

Bestattungsmöglichkeiten 
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Kirchlicher Friedhof 

Neue Grabstellen für Urnen  
 

Urnengemeinschaftsgrabanlage  
Pflegefreie Anlage für mehrere Urnen, um 
deren Bepflanzung sich der Friedhofs-
träger kümmert. Jede Urne erhält einen 
Namensstein. Kleine Gegenstände dürfen 
am Grabplatz abgelegt werden. 

 

Urnenviertelgräber  

Entstehen durch die Unterteilung eines 
Doppelgrabplatzes in vier Teile. In jedem 
Teil können jeweils zwei Urnen bestattet 
werden. Der kleine Grabplatz kann  indivi-
duell gestaltet werden. 

 

 

Traditionelle Bestattungsarten auf 
beiden Friedhöfen 

 
Erdgräber 
In Einzelgräbern können bis zu zwei, in 
Doppelgräbern bis zu vier Särge bestattet 
werden. Urnen dürfen ebenfalls in Erd-
grabstellen beigesetzt werden. Anders als 
im kirchlichen Bereich kann bei Erdgrä-
bern auf dem kommunalen Friedhof nur 
ein Teil der Beisetzungsfläche eingefasst 
und bepflanzt werden.  

 

Erdurnengräber 

Kleine Grabstellen, in denen bis zu vier 
Urnen beigesetzt werden können. 

 

 

Gemeindlicher Friedhof  

Weitere Angebote für Urnenbestattungen 
 

Urnenwand 

Die Urnennischen, in der bis zu zwei 
Urnen beigesetzt werden können; teilt die 
Friedhofsverwaltung zu. 

 

Natururnenbestattung (halbanonym) 

Im nördlichen Bereich können biologisch 
abbaubare Urnen in einer Wiese bestattet 
werden. Auf einer Stele kann eine Platte 
mit Name, Geburts- und Sterbedatum 
angebracht werden.  
Allerdings ist eine Bepflanzung oder 
Kennzeichnung am Grab nicht möglich. 

 


